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guck mal hier:

https://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsga…bk.html#qualiab

"Aufnahme
In die Ausbildungsvorbereitung wird aufgenommen, wer sich auf eine Berufsausbildung
vorbereiten will, die Schulpflicht in der Primarstufe und der Sekundarstufe I erfüllt hat, sich in
keinem Berufsausbildungsverhältnis nach dem BBiG oder der HwO befindet und keinen anderen
Bildungsgang der Sekundarstufe II besucht. Die Bildungsgänge können auch als zehntes
Vollzeitpflichtschuljahr gemäß § 37 Absatz 2 Satz 1 SchulG besucht werden.
In die Teilzeitform ist aufzunehmen, wer sich in einem sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsverhältnis befindet oder an Maßnahmen zur beruflichen Orientierung und zur
Vorbereitung auf eine Berufsausbildung teilnimmt.
In die Vollzeitform wird aufgenommen, wer zur Vorbereitung auf eine Berufsausbildung oder
eine berufliche Tätigkeit berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten als Schülerin oder
Schüler im Rahmen eines schulisch begleiteten betrieblichen Praktikums erwerben möchte oder
sich beruflich orientieren will.
Die obere Schulaufsichtsbehörde kann in Ausnahmefällen zulassen, dass eine Schülerin oder
ein Schüler einen Bildungsgang der Ausbildungsvorbereitung als zehntes Vollzeitpflichtschuljahr
gemäß § 37 Absatz 2 Satz 2 SchulG besucht."
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